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2863. Quartierplan (Revision). Am 25. April 1972 ersuchte 
der Gemeinderat Opfikon um Genehmigung seines Beschlusses 
vom 22. Februar 1972 betreffend Festsetzung des revidierten 
Quartierplans Rennbahn. Dieser Beschluss wurde am 10. März 
1972 im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht. Gemäss Zeugnis 
des Bezirksrates Bülach vom 17. April 1972 sind gegen die 
Xeufestsetzung des Quartierplans krine Rekurse eingegangen. 

Der vom Regierungsrat am 13. Mai 1954 mit Beschluss 
Xi·. 1372 genrhmigte Quartierplan Rennbahn musste wegen 
clrs Ausbaus der 'l'hurgauerstrasse in Revision gezogen wer­
den. Die vom Gemeinderat Opfikon am 27. ,Januar 1970 ge­
nehmigte ltrvision konnte nicht zur Genehmigung an den 
Regierungsrat weitergrreicht werden, da zu diesem Zeitpunkt 
noch ein Rekurs anhängig war. Nach dessen Erledigung 
(RRB Nr. 6512/J 971) und entsprechender Abänderung des 
Quartierplans ist es nunmehr möglich, auf die Revision ein­
zutreten. 

Das Quartierplangebiet liegt innerhalb des cingczonten 
Baugebiets sowie des generellen Kanalisationsprojekts der 
Gemeinde Opfikon. Es ist begrenzt durch die Eisenbahnlinie 
Zürich-Klotcn, die Giebclcich-, clic Talacker-, die Thurgauer­
strassc uncl den Katzenbach. 

Gegenüber dem genehmigten Quarticrplan von 1954 wur­
den die Baulinien der Unterwerkstrasse in die Thurgaucr­
strassc abgckröpft, clic Baulinien der projektierten Holzgasse 
um 3,5 m nach Norden verschoben sowie auf die ursprünglich 
projektierte, parall cl zm· 'l'aJackcrstrasse verlaufende Quar­
ticrstmsse verzichtet. Im Sinne des Rekursentscheids Regie­
nrngsratsbeschluss Nr. 6512 vom 25. November ] 971 wurde 
clarauf verzichtet, clie Baulinien der Unterwerkstrasse von 
17 m auf 20 m auszuweiten. 

Dei· Genehmigung clcr Vorlage steht nichts entgegen. 
Der Gemeinderat wircl genüiss clen §§ 16 und 19 des 

Baugrsrtzes den Yorliegenclen Beschluss zu veröffentlichen 
haben. 

Auf Antrag c1el' Direktion der öffentlichen Bauten 
b e s c h l i e s s t cl c 1· R e g i e r u.;i1 g s r a t : 

I. Dei· Bt'schluss des Gemeinclerah's Opfikon vom 22. Fe­
hrnar l 972 betreffend Festsetzung des revidierten Quarticr­
pl ans Rennbahn wird g'emäss den eingereichten Plänen ge­
nehmigt. 

II. Nlitteilung an den Gemeinderat Opfikon unter Rück­
sendung eines Plans mit Genehmigungsvermerk, den Bczirks-
1·at Bülach sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 7. ;Juni 1972. 

Vor dem Regierungsrat. 

Der Staatsschreiber: 

Dr. H. Roggwiller 
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